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Prof. Dr. Thomas Pollmächer , Klinikum Ingolstadt, Krumenauerstr. 25, 85049 Ingolstadt

09.05.2019
Stellungnahme zum Entwurf
eines Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung

Die Bundesdirektorenkonferenz begrüßt die Weiterentwicklung der Psy-
chotherapeutenausbildung mit dem Ziel, Psychologische Psychothera-
peuten auch zukünftig in eine flächendeckende und bedarfsgerechte
Versorgung schwer psychisch kranker Menschen einzubinden. Der vor-
liegende Gesetzentwurf bedarf allerdings aus Sicht der BDK einiger Än-
derungen und Konkretisierungen.
Die Basis für unsere Ausführungen ist die Stellungnahme der DGPPN
vom 09.05.2019,  der wir uns vollumfänglich anschließen.  Aus Sicht der
psychiatrischen Kliniken möchten wir auf einige wenige Aspekte den-
noch vertieft eingehen:

1. Berufsbezeichnung
In psychiatrischen Kliniken arbeiten multiprofessionelle Teams,
die eine leitliniengerechte Akutbehandlung sicherstellen. Etab-
liert ist das sogenannte Bezugstherapeutensystem, bei dem ärzt-
liche oder psychologische Psychotherapeuten Erstansprechpart-
ner der Patienten sind und unter oberärztlicher Supervision die
Behandlung planen und durchführen. Eine leitliniengerechte Be-
handlung umfasst in vielen Fällen auch eine psychopharmakolo-
gische Intervention, die immer ärztlich vorzunehmen und zu
überwachen ist. Darüber hinaus leiden viele unserer Patienten
sowohl an somatischen wie auch an psychischen Komorbiditä-
ten, die ebenfalls einer ärztlichen Behandlung bedürfen. Um für
Patienten und Angehörige verstehbar und sichtbar zu machen,
wer in welcher Frage der richtige Ansprechpartner ist, bedarf es
in allen Bereichen (ambulant, teilstationär, vollstationär und sta-
tionsäquivalent) eindeutiger Berufsbezeichnungen, aus denen
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das grundständige Studium ersichtlich bleibt. Nur so kann es gelingen, dass Patienten sich in dem
ohnehin schon sehr differenzierten Versorgungssystem zurecht finden und entsprechend dem zu-
grunde liegenden Krankheitsbild angemessene Hilfe erfahren. Aus diesem Grund sollten die Absol-
venten des Psychotherapiestudiums „Psychologische Psychotherapeuten“ heissen in Abgrenzung
zu den „Ärztlichen Psychotherapeuten“.

2. Somatische Abklärung
Psychische Erkrankungen haben vielfältige Erscheinungsbilder und sind häufig multifaktoriell be-
dingt. Ein nicht unerheblicher Teil der Erkrankungen ist auf eine andere somatische Erkrankung zu-
rückzuführen, die (häufig) einer raschen medizinischen Behandlung bedarf. Andererseits äußern
sich verschiedene psychische Erkrankungen auch mittels komplexer Körpersymptome ohne kon-
kretes organisches Korrelat. Diese wichtige und auch schwierige Differenzierung bedarf einer um-
fassenden Kenntnis psychiatrischer und somatischer Störungsbilder, wie sie ausschließlich durch
ein langjähriges grundständiges Medizinstudium zu erlangen ist. Um den Patienten hier eine pass-
genaue Behandlung zu gewährleisten, bedarf es zwingend der somatischen Abklärung durch einen
Arzt vor Beginn einer nicht-ärztlichen Psychotherapie. Dies sollte im Gesetz so auch konkret festge-
legt werden.

3. Klinisch-praktische Erfahrung während des Studiums
Der im Gesetzesentwurf vorgesehene Umfang an  Praktika während des Studiums erscheint viel zu
gering als Basis für eine Approbation mit der Möglichkeit danach selbstständig Patienten zu be-
handeln. Entsprechend der heilberuflichen Ausbildung der Mediziner fordert die BDK eine Prakti-
sche Tätigkeit von einem Jahr unter Supervision in einem klinischen Bereich. Praxiserfahrung in Pa-
tientenfernen Bereichen (wie z.B. Forschungsambulanzen) können aus Sicht der BDK für die Erlan-
gung der Approbation nicht hinreichend sein.

4. Erteilung der Approbation
Die Approbation als Erlaubnis zur Heilkundeausübung beinhaltet Rechte und Pflichten und ermög-
licht dem Inhaber die selbständige Berufsausübung mit Ziel der Genesung oder Bewältigung von
krankheitsbedingtem Leiden. Die damit verbundene hohe Verantwortung gegenüber dem Patien-
ten erfordert neben einem mehrjährigen umfassenden Studium eine unabhängige staatliche Er-
folgskontrolle mit den Bereichen wissenschaftliche Kenntnis, Praxisbezogene Expertise und Prakti-
sche Anwendung. Diese macht neben einer mündlichen und praktischen Prüfung auch eine bun-
deseinheitliche schriftliche Abschlussprüfung erforderlich.
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